Bergbau ohne Rücksicht?!

Mögliche Lösungen für das Problem Bergbau

Ein scheinbar übermächtiger Bergbau und seine teilweise sehr fatalen Folgen sind auch in Sachsen ein brisantes Thema. Die Interessen des Umwelt- und Wasserschutzes und der Bevölkerung der betroffenen Gemeinden stehen meist unberücksichtigt im Abseits. Möglich ist dies durch eine veraltete Gesetzgebung, die den Abbaufirmen eine Allmachtstellung zubilligt, die  zur heutigen Rechtsauffassung nicht mehr passt - dem sog. Bundesberggesetz (BBergG). 
Wir Grüne fordern daher schon lange, das Bundesberggesetz in seinem vollen Umfang auf den Prüfstand zu stellen, um endlich – wie in anderen Rechtsbereichen – eine vernünftige Abwägung der Interessen der Anwohner, der Wirtschaft und des Umwelt- und Wasserschutzes zu ermöglichen.
Lösungen

Wir schlagen eine Behebung der Defizite insbesondere beim Schutz der durch Bergbau betroffenen Bevölkerung und Umwelt mittels folgender Maßnahmen der Neugestaltung des Bergrechts vor:

1. Abschaffung der Vorschriften zur vorgelagerten Verleihung von Bergbauberechtigungen an „bergfreien“ Bodenschätzen (§§ 6 ff. BBergG): Anstelle einer dem Genehmigungsverfahren zu bergbaulichen Vorhaben vorgelagerten Konzessionsvergabe ist die staatliche Entscheidung über die Zuweisung von Rechten am Bodenschatz mit der Entscheidung über die Vorhabengenehmigung zu treffen.

2. Neugestaltung der Vorschriften zur Genehmigung von Bergbauvorhaben nach dem Vorbild des Planfeststellungsverfahrens unter Berücksichtigung der in der Natur des Bergbaus liegenden Besonderheiten. Die bergrechtliche Betriebsplanzulassung weist sowohl gegenüber der Planfeststellung nach §§ 72 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz beziehungsweise den diesen im Wesentlichen entsprechenden Vorschriften des sonstigen Fachplanungsrechts (also etwa nach Bundesfernstraßengesetz, Luftverkehrsgesetz, Allgemeinem Eisenbahngesetz, Wasserhaushaltsgesetz), als auch gegenüber der immissionsschutzrechtlichen, wasserrechtlichen oder bauplanungsrechtlichen Vorhabengenehmigung, in Bezug auf die Behandlung und Lösung der Problematiken des Bergbaus, erhebliche Defizite auf. Die bergrechtlichen Sonderregelungen verhindern, dass die durch das Bergbauvorhaben verursachten Probleme planerisch gelöst werden. Es ist dringend erforderlich, besondere Genehmigungsvoraussetzungen zu schaffen, die von den Rechten und Interessen der betroffenen Menschen und Natur geprägt sind.

3. Die Vorschriften über die planerische Genehmigung von Bergbauvorhaben sollten in einem Umweltgesetzbuch verankert werden, in welchem zentral die Genehmigungsvoraussetzungen für alle umweltrelevanten Planungen zu regeln sind. Die Besonderheiten von Bergbauvorhaben sind dort mit ergänzenden Vorschriften zu erfassen.

4. Zusammenfassung der Anforderungen an künftige Regelungen zur Genehmigung bergbaulicher Vorhaben:

(a) Im Rahmen einer Novellierung der Vorschriften zur bergbaulichen Vorhabengenehmigung bedarf es einer Neufassung der materiellen Genehmigungsvoraussetzungen, über welche  ein Primat zur Konfliktvermeidung gegenüber einer Konfliktentscheidung etabliert wird und

in Abhängigkeit der Schwere der bergbaubedingten Eingriffe eine Genehmigungserteilung an die Erfüllung besonderer Anforderungen betreffend die Bedarfsfeststellung geknüpft wird.

(b) Im Hinblick auf die besondere Schwere des Eingriffs in die Lebensverhältnisse der in einem Abbaugebiet lebenden Menschen und eines weitestgehenden Schutzes ihrer Grundrechte vor einschneidenden Beeinträchtigungen, sollte der Abbau von unter Siedlungen lagernden Rohstoffen ausgeschlossen werden, sofern Auswirkungen auf die Nutzung von Wohnhäusern nicht ausgeschlossen werden können.

(c) Alternativ könnte eine Problemlösung für den Abbau von unter besiedeltem Gebiet lagernden Rohstoffen dahingehend vorgegeben werden, dass dieser ausnahmsweise dann genehmigungsfähig sein soll, wenn mit den betroffenen Grundstückseigentümern und Nutzungsberechtigten über die Durchführung des Vorhabens Einvernehmen erzielt ist und eine nachhaltige Schädigung von Natur, Landschaft und Umwelt nicht zu erwarten ist.

(d) Die Voraussetzungen für die Genehmigung bergrechtlicher Vorhaben sind so auszugestalten, dass sie nicht im Wege einfacher Abwägung überwunden werden können. Für das Vorliegen einer Ausnahmevoraussetzung trifft den Vorhabensträger die Beweislast.

(e) Die materiellen Genehmigungsvoraussetzungen sind an geeignete Regelungen zur Beteiligung von Öffentlichkeit, Trägern öffentlicher Belange, Interessensverbänden und potenziell betroffenen Menschen am Genehmigungsverfahren zu koppeln. Nur über eine intensive Beteiligung, insbesondere der von einem Bergbauvorhaben betroffenen Menschen, lässt sich das Vorliegen der Genehmigungsvoraussetzungen im erforderlichen Umfang prüfen. Daher sind gehobene Anforderungen an die Information über die Vorhabensplanung zu etablieren. In Anbetracht der schwerwiegenden Eingriffe in die Grundrechte der betroffenen Menschen ist es erforderlich, dass neben einer öffentlichen Bekanntmachung der Vorhabenplanung auch eine individuelle Benachrichtigung der ermittelbaren Eigentümer der Grundstücke im betroffenen Gebiet erfolgt. Gleiches gilt für die Träger öffentlicher Belange sowie die anerkannten Naturschutz- und Umweltverbände.

(f) Die Genehmigung zur Durchführung von Bergbauvorhaben muss in vollem Umfang einer gerichtlichen Prüfung unterzogen werden können. Im Hinblick auf umweltschutzrechtliche Vorschriften und die Frage des Bedarfs, ist den von staatlicher Stelle anerkannten Umweltverbänden Klagerecht einzuräumen.

(g) Die Bedeutung der vorgelagerten fachplanungsrechtlichen und raumordnungsrechtlichen Genehmigung für die nachfolgende Verwaltungsentscheidung über den Zugriff oder die Beeinträchtigung einzelner Grundstücke, ist durch Bundesgesetz zu regeln. Die Rechte und Interessen von bergbaubetroffenen Grundrechtsträgern müssen auf jeder Prüfungsebene voll und gleichberechtigt berücksichtigt werden.

(h) Anpassung der Vorschriften über die Möglichkeiten zur bergbaubedingten Enteignung des Grundstückseigentümers: Das Verhältnis zwischen der betrieblichen Genehmigung zur Durchführung eines Bergbauvorhabens und den Voraussetzungen für eine Enteignung ist neu zu regeln. Es muss eine vollumfängliche Prüfung der Erforderlichkeit des Bergbauvorhabens für dringende Allgemeinwohlinteressen, sowohl im planerischen Genehmigungsverfahren als auch im Enteignungsverfahren, stattfinden.

Sofern man Bergbau unter besiedeltem Gebiet nicht grundsätzlich verbieten möchte, gilt dies insbesondere hinsichtlich Enteignungen von Wohnhäusern. Im Hinblick auf die Langfristigkeit der bergbaulichen Vorhabendurchführung und dem zum Teil großen zeitlichen Abstand zwischen Aufnahme der bergbaulichen Tätigkeit und dem Einsetzen der unmittelbaren Auswirkungen auf das Grundeigentum erscheint es sachgerecht, die Frage der Erforderlichkeit des Bergbauvorhabens und dessen Vereinbarkeit mit den Belangen und Rechten der Betroffenen, sowohl zum Zeitpunkt der Vorhabensgenehmigung als auch erneut im näheren Vorfeld der geplanten Einwirkungen auf das Grundstück, in vollem Umfang zu prüfen.

(i) Novellierung der gesetzlichen Regelungen zur Bergschadenshaftung: Im Zusammenhang mit Schädigungen des Eigentums Dritter durch bergbauliche Tätigkeiten, besteht nach dem BBergG eine Haftungspflicht des Bergbauunternehmens. Hinsichtlich der Auferlegung von Ermittlungs- und Handlungspflichten sowie Beweislasten sind die Unternehmer als Verantwortliche und Nutznießer aber über die gegenwärtig bestehenden Vorgaben der §§ 110 ff. BBergG hinaus in die Pflicht zu nehmen.

� Inhalte des Gutachtens zur Erforderlichkeit der Novellierung des deutschen Bergrechts, erstellt von Rechtsanwalt Dirk Teßmer.








